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Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere umittelbaren
Abnehmer 22 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
26 Sgr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Erpedition des Couriers.

Inſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der BuchC r O n r 1 C v handlung von H. Kirchner, Univer-

O ſitätsſtraße, Paulinum. Jn Mag
deburg in der Creutz ſchen Buch-

handlung, Breiteweg Nr. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg.

40. Halle, Sonntag den 17. Februar
Hierzu eine Beilage.

1850.

Verzeichnißder
in der Sitzung der Stadtverordneten

am 18. Februar d. J. zu verhandelnden Gegenſtände.
1) Bau eines neuen Predigerhauſes bei der Neumarktskirche.
2) Bewilligung eines Straßenflecks zum Bau eines Bruck-

waagehauſes.
3) Anlegung eines erhöheten Fußwegs nach den Bahnhofen.
4) Erhöhung des Etats für Druckkoſten.
5) Genehmigung einiger Reparaturen an dem Umbau am

Rothen Thurm.
6) Verkauf des ehemaligen Hirtenhauſes am Schimmelthore.
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Deutſchland.
Berlin, d. 15. Febr. Das von dem Verwaltungs-Ra-

the der auf Grund des Vertrages vom 26. Mai 1849 verbün-
deten deutſchen Regierungen in der Sitzung vom 13. d. M.
feſtgeſtellte Oekret zur Einberufung der Reichs-Ver-
ſammlung auf den 20. März d. J., ſetzt nach definitiver
einſtimmiger Beſchlußnahme der Rezierungen von Preußen,
Baden, Kurheſſen, Großherzogthum Heſſen, der Thuringiſchen
Staaten, der beiden Micklenburg, von Oldenburg, Naſſau,
Braunſchweig Lippe, Waldeck, Lubeck, Bremen und Hamburg
feſt t 1. Die in dem Artikel IV. des Vertrages vom 26. Mai

1849 vorgeſehene Reichs- Verſammlung wird auf den 20. März
1850 in die Stadt Erfurt einberufen.

2. Es wird dieſer Reichs Verſammlung der Entwurf der
Verfaſſung des deutſchen Bundesſtaates und des dazu gehoörigen
Wahlgeſetzes, wie deſer Entwurf unter den auf Grund des
Vertrages vom 26. Mai 1849 verbündeten deutſchen Regierun-
gen vertragsmäßig feſtgeſtellt iſt, zugleich mit den ferner erfor-
derlichen Verlagen durch den Verwaltungsrath zur Vereinba-
rung übergeben werden.

3. Alle Zuſtandigkeiten und Befugniſſe der durch den ge
genwärtigen Beſchluß emberufenen Reichs Verſammlung ſind
durch die Vereinbarung über dieſen Entwurf der Verfaſſung
des deutſchen Bundesſtaats und des dazu gehörigen Wahlgeſetzes,

ſo wie der mit dem Verfaſſungs-Entwurf in nothwendiger Ver-
bindung ſtehenden Vorlagen, begränzt und beſchloſſen.
14. Sämmtliche verbundete Regierungen werden erſucht,

dieſem Einberufungs-Dekret, das ihnen ſofort in beglaubigter
Ausfertigung zugehen ſoll, rechtzeitig die erforderliche Oeffent
lichkeit zu geben.

Berlin, d. 14. Febr. Die Erſte Kammer gab in
wiederholter Abſtimmung dem Geſetz, betreffend die Bewil-
ligung einer Zinsgarantie des Staats für die Aktien der achen
düſſeldorfer und ruhrort-krefeld- Kreis-gladbacher Eiſenbahn-
geſellſchaft, durch Namensaufruf mit 75 gegen 46 ihre Zuſtim-
mung. Hierauf wurde, nach Vortrag des betreffenden Kom-
miſſionsberichtes das Geſetz über Errichtung von Rentenban-
ken, fur welche der Staat die Garantie ubernimmt, zur Dis
kuſſion gebracht. Es wurden meiſtens die Kommiſſionsanträge,
die im Weſentlichen mit den Beſchluſſen der zweiten Kammer
übereinſtimmen, und faſt ohne alle Debatte angenommen.
Die Zweite Kammer ſetzte in der Vormittagsſitzung

die Diskuſſion des Gemeindegeſetzes bis S. 28 fort und erklärte
ſich durchgehens für die Kommiſſionsantrage, ſo daß die De
batte nichts Bemerkenswerthes darbietet. Jn der Abendſitzung
wurde der Kommiſſionsbericht uber den Etat der Verwaltung
für Handel, Gewerbe und Bauten fur die Jahre 1849 und
1850 berathen. Das Reſultat einer nur im Einzelnen etwas
ſcharfen Debatte war, daß die Kammer den Etat für 1850
mit 74085 Thlr. Einnahme und 8 Mill. Thlr. Ausgabe ge-
nehmigte, bei einzelnen Poſten aber ihre Erinnerungen
präciſirte.

Steuerverweigerungs-Prozeß. (Schwurgerichts-
Sitzung vom 14. Februar.)

Es wird die Verhandlung gegen den Angeklagten Pilet fortgeſetzt.
Vertheidiger Advokat Dorn führt aus, daß ſein Klient bereits bei dem
Appellationsgericht wegen Erregung zum Aufruhr angeklagt, die Anklage
aber zurückgewieſen ſei. Bei den Akten befinden fich zwei Schreiben, auf
welche in der neuen Anklage wieder Bezug genommen würde. Der Ge-
richtshof habe damals der StaatsAnwaltſchaft angezeigt, daß eine Appel
lation in der geſetzlichen Friſt geſchehen müſſe. Auf dieſem Meldungs
dekrete ſei aber vermerkt worden, daß daſſelbe noch an dem nämlichen
Tage, am 10. März 1849, dem Staats Anwalt überreicht werden ſolle,
was jedoch nicht geſchehen und wodurch es gekommen ſei, daß die Appel
lationsfriſt verſtrichen ſei. Er ſche ſich genöthigt, dies zu rügen, da es
gegen das geſetzliche Verfahren verſtoße. Der Gerichtshof zog ſich zurück
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und entſchied j daß auf den Antrag der Vertheidigung näher einzugehen
und feſtzuſtellen ſei, wann die Jnſinuation bei der Staats Anwaltſchaft
geſchehen ſei.

Es wurde nun der Staats Anwaltſchaft das Wort gegeben zur
Aeußerung über die Thatfrage. Der Staats Anwalt, Aſſeſſor v. Ra
decke, faßte ſich kurz. Er verſchob die weitere Ausführung bis zum
Schlußrequiſitorium, beantragte aber nach Beleuchtung der Anklage, das
Schuldig.

Vertheidiger Dorn: Er müſſe darauf aufmerkſam machen daß der
StaatsAnwalt ſich immer auf das Schlußrequiſitorium berufe. Es ſchiene
ihm daraus hervorzugehen daß derſelbe die Sache verdunkeln wolle. Er
führt darauf in ſeiner weiteren Vertheidigung an, daß es ſich hier um
einen Tendenzprozeß handle zu welchem man ſich nur Beamte herausge-
ſucht habe, während die wenigen anderen Angeklagten eigentlich nur als
Staffage dienten. Der Staats Anwalt bezeichnete dies als eine Unge-
hörigkeit und bat den Präſidenten deshalb eine Rüge eintreten zu laſſen.
Dies geſchah auch. Der Präſident konnte ebenfalls die Ausdrücke des
Vertheidigers nicht als geeignet anerkennen, hob aber hervor, daß er es
anerkenne, daß der Vertheidiger ſich bis jetzt ſtets in den gehörigen
Schranken gehalten habe, und wendete ſich zuletzt noch gegen den Staats
Anwalt indem er dieſen erſuchte, ebenfalls nicht über die gehörigen
Schranken hinaus zu gehen. Der Angeklagte Pilet nahm noch zu ſeiner
Vertheidigung das Wort und bezog ſich darauf, daß die Volksvertreter
nicht blos im Saale ihre Beſchlüſſe zu faſſen haben ſondern für die
Oeffentlichkeit. Die Beſchlüſſe ſollen eben bekannt werden und wenn
er dieſe nun an ſeine Bekannte mitgetheilt habe, ſo ſei dies ſeine Pflicht
eweſen.Tr wurde nun nochmals zur Verhandlung gegen den Müllergeſellen

Quandt aus Meilen übergegangen, da deſſen Verhandlung ausgeſetzt
wurde um einen hier in Berlin anweſenden Zeugen zu ſiſtiren. Dieſer
Zeuge, ein Barbier, Schreiber des Angeklagten, wurde vernommen und
vereidet und nach kurzer Darlegung des Sachverhältniſſes Seitens der
Staats Anwaltſchaft und des Vertheidigers zu dem folgenden Angeklagten
Rechts Anwalt Schulz zu Wanzleben übergegangen. Derſelbe wird in
der Anklage beſchuldigt, die Proklamation und den Steuerverweigerungs-
beſchluß in dem Wochenblatte zu Wanzleben veröffentlicht zu haben. Er
entſchuldigt ſich damit, daß dieſe Veröffentlichung erſt lange, nachdem die
Beſchlüſſe der National- Verſammlung in allen ubrigen Zeitungen in ganz
Preußen bekannt geworden ſeien, vorgenommen wäre, da das Wochenblatt
nur alle 8 Tage erſcheine. Auch gegen ihn beantragt der Staats Anwalt
das Schuldig. Es folgt der Angeklagte Bauer Riebe zu Rohrsdorf bei
Bahn. Derſelbe iſt nicht allein der Verbreitung der Beſchlüſſe, ſondern
auch noch der direkten Aufforderung zur Steuerverweigerung, in einem
Briefe, welchen er an ſeine Kommittenten geſchrieben beſchuldigt. Der
Brief wird vorgeleſen und enthält eine ſehr klare und deutliche Auffor
derung zum aktiven Widerſtande ſo wie zur Steuerverweigerung. Dieſer
Angeklagte entſchuldigt ſich damit, daß er geglaubt habe, mit der Krone
gleichberechtigt zu ſein und er deshalb auch dieſe Handlung als keine
ſtrafbare angeſehen habe. Die Briefe hat er ſich von einem Handlungs-
diener ſchreiben laſſen und geſteht die in der Anklage aufgeführten That-
ſachen zu. Die Auslaſſungen dieſes Angeklagten erregen in ihrer Naivetat
oft große Heiterkeit unter den Zuhörern. Die hierauf folgenden Requiſi-
torien beziehen ſich nur auf die Thatfragen, welche der Staats Anwalt
als erwieſen annimmt er hält die Anklage deshalb aufrecht. Der Ver-
theidiger regt die Frage von der Berechtigung der National-Verſammlung
zu dieſem Beſchluſſe an, da ſie der Staats Anwalt ſtets unberuhrt laſſe.
Er hält den Geſchwornen vor, daß der Angeklagte doch nur ein einfacher
Bauer ſei, und beantragt das Nichtſchuldig. Der Rektor Zorn aus
Feſtenberg iſt außer der Erregung zum Aufruhr und Mißvergnugen auch
wegen frechen Tadels der Regierungsmaßregeln angeklagt. Der Ange-
klagte beſtreitet die Anklage nicht, macht zuerſt Mittheilung über eine
Strafe, welche er wegen verbotener Burſchenſchaft erlitten hat, und kommt
zuletzt darauf zurück, daß er von dem Landrathe ſeines Kreiſes, der ihn
befeindet, denunzirt worden ſei. Der Staats-Anwalt weiſt die gegen den
Landrath ausgeſprochenen Verdächtigungen in gehöriger Weiſe zuruck und
trägt ebenfalls auf Schuldig gegen dieſen Angeklagten an. Der Verthei-
diger geht zuerſt auf die Anklage wegen Erregung zum Mißvergnügen c.
näher ein, und behauptet, daß ein ſolches Vergehen, nach Aufhebung der
betreffenden 88. des Landrechts nicht mehr exiſtire, was vom Staats An
walte jedoch widerlegt wird. Da ſich nun hierüber eine Diskuſſion zwi
ſchen der Staats Anwaltſchaft und der Vertheidigung entſpinnt, ſo erklärt
der Vorſitzende, daß dies nicht zur Sache gehöre und ſchnitt die Debatte
ab. Die Sitzung wurde hierauf geſchloſſen und die folgende auf Freitag
früh 9 Uhr anberaumt.

Die Kommiſſion der 2. Kammer zur Prufung der Verord-
nung vom 29. Juni 1819 über die Verhütung eines die ge
ſetzliche Freiheit und Ordnung gefahrdenden Mißbrauchs des
Verſammlungs und Vere'inigungsrechts hat ihren Bericht er

ſtattet. Sie beantragt, jenem Geſetze die verfaſſungsmäßige Ge
nehmigung zu ertheilen, legt indeß gleichzeitig einen neuen Ge
ſetzentwurf zur Annahme vor, der zwar die Prinzipien des ge
dachten Geſetzes im Weſentlichen beibehalt, aber noch manche
Verſchärfungen und Reſtriktionen hinzufügt. So ſollen zu der
Theilnahme an politiſchen Vereinen nur ſolche Perſonen zuge
laſſen werden, welche 25 Jahre alt, im Vollbeſitz der bürger-
lichen Rechte ſind, und innerhalb desjenigen Kreiſes wohnen,
in welchem der Verein ſeinen Sitz hat ferner dürfen dergleichen
Vereine nicht mit andern in Verbindung treten, insbeſondere
nicht durch Ausſchüſſe, Centralorgane oder ahnliche Einrichtun-
ſen, oder durch gegenſeitigen Schriftwechſel. Die Beſtimmun-
gen der 1 und 2 ſollen auf kirchliche oder religiöſe Vereine
nur dann keine Anwendung finden, wenn dieſe Vereine Korpo-
rationsrechte haben. Jn einigen Kontraventionsfaällen wird eine
Subſiſtirung der Geldſtrafe durch Gefangnißſtrafe geſtattet in
anderen ſollen beide Strafen kumulirt werden.

Die Agrar Kommiſſion der Zweiten Kammer hat über
diejenigen Theile des Geſetz Eniwurfs, welche die Ablöſung der
Reallaſten und Regulirung der gutsherrlichen und baäuerlichen
Verhaltniſſe betreffen, rückſichtlich deren die Erſte Kammer den
Beſchlüſſen der Zweiten Kammer nicht beigetreten iſt, Bericht
erſtattet und empfiehlt die von der Erſten Kammer beliebten
Abanderungen durchgaängig zur Annahme. Ueber die Beſchluſſe
der Erſten Kammer wegen der Normen für Eigenthums-
Verleihungen in Ober Schleſien wird ein beſonderer Bericht
vorbehalten.

Die Koſten der baulichen Einrichtungen für die Sitzungen
des Reichstags zu Erfurt ſind auf 50,000 Thaler veranſchlagt.

Frankfurt a. M., d. 12. Febr. Man erzählt ſich hier
folgenden Vorgang: Der Kaiſerlich öſterreichiſche G. F. M. L. v.
Schönhals hatte den Kaiſerlich öſterreichiſchen Oberbefehlsha-
ber der hier in Beſatzung ſtehenden Truppen Abtheilungen,
G. F. M. L. v. Schirnding, erſucht, die ihm untergebenen Of-
fiziere zu dem Feſtballe einzuladen, den Herr v. Schoöoönhals
geſtern Abend zu Ehren Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen
von Preußen veranſtaltet hatte. General von Schirnding
theilte dieſe Einladung ſämmtlichen Offizieren, die preußiſchen
nicht ausgeſchloſſen, unverzüglich mit. Letztere trugen jedoch
Bedenken, der an ſie ergangenen Einladung Folge zu geben,
weil ſie, unter dem abgeſonderten Oberbefehl des Koöniglich preu
ßiſchen Generals v. Koch ſtehend, ſich nicht unter der Katego-
rie der dem General v. Schirnding untergebenen Offiziere
fur mitbegriffen erachteten. Die Sache gelangte, unſtreitig auf
amtlichem Wege, zur Kenntniß Sr. Königl. Hoheit des Prin-
zen von Preußen, der die Zweifelsfrage dahin entſchied, daß
auch die preußiſchen Offiziere der an ſie auf befragtem Wege
gelangten Einladung unbedenklich Folge zu geben hätten.

Frankfurt a. M., d. 13. Februar. Jn der heutigen
Sitzung der geſetzgebenden Verſammlung der freien
Stadt Frankfurt wurde zur Begutachtung des Antrags
des Abg. Donner, den Anſchluß an das zwiſchen Preußen,
Sachſen und Hannover unterm 26. Mai 1849 geſchloſſene
Bündniß betreffend, eine Commiſſion von 7 Mitgliedern, nam-
lich: Dr. Souchay mit 73, Schöff Dr. Harnier mit 60,
Ph. Donner mit 57, Dr. Goldſchmidt mit 54, Dr, Bin-
ding mit 47, Dr. Blum mit 45 und Dr. Jucho mit 40

Stimmen ernannt. eMainz, d. 12. Febr. Geſtern Abend iſt ein Kurier
von Wien hier eingetroffen, welcher dem Vicegouverneur Gra-
fen Degenfeld Depeſchen gebracht, nach welchen derſelbe bis
zur weitern Ordre auf ſeinem hieſigen Poſten bleiben wird.

München, d. 10. Febr. Es iſt ganz erklärlich, daß un
ſerer offiziellen Preſſe die Ereigniſſe in Griechenland ſehr zu



Kopfe gehen, aber es war nicht anzunehmen, daß ſie ſich würde
zum Wahnwitz durch ſie treiben laſſen. Spuren davon finden
ſich gleichwohl. D.nn es will den „Neueſten Nachrichten“ ſchei
nen, daß Preußen mit dem norddeutſchen Sonderbunde ganz
allein die Schuld jener verhängnißvollen Ereigniſſe traägt.
Warum? Es ſchweigt! Die ſüddeutſche Preſſe hat ihre Entru-
ſtung ausgeſprochen, und Preußen ſchweigt noch. Selbſt die
Türkei ſoll proteſtirt haben verſichern die Neueſten Nachrich-
ten. Und dann ſetzen ſie Preußen in Anklageſtand: „Es wird
überall (?7) das Gerücht verbreitet, daß Preußen und Eng-
land im Einverſtandniſſe ſtehen und litzteres zu Gunſten des
Erſteren die Ereigniſſe in Athen provozirte, um die Aufmerk-
ſamkeit des dabei betheiligten Suddeutſchlands nach dem Orient
zu lenken und freies Spiel fur Preußen in Deutſchland zu ge
winnen.“ Das Blatt weiſt zum Belege deſſen auf frühere Vor
gänge hin und deutet ſie in derſelben phantaſtiſchen Weiſe.
Eine ernſtliche Widerlegung verdient dieſe von auffallende:
Plumpheit zeugende Erfindung des Munchener offiziellen Blat-
tes nicht; es waäre Schade, dem Eindrucke, den ſie hervorzu-
bringen vermochte, entgegenzutreten.

München, d. 13. Febr. Der vereinigte erſte und dritte
Ausſchuß der Kammer der Reichsräthe hat ſich über den An-
trag geeinigt, die Berathung des Judenemancipalionsgeſetzes
bis nach Reviſion des Gemeindeedicts zu vertagen, und es iſt
mit ziemlicher Gewißheit vorauszuſagen, daß die Kammer hier-
mit einverſtanden ſein wird. Der Wunſch, Unangenehmes ſich
ſo lange als möglich fernzuhalten, und die ſtille Hoffnung, bei
Reviſion des Gemeindeedicts ſolche Beſtimmungen einfließen zu
laſſen, daß man dann eine angebliche Judenemancipation aus-
ſprechen kann, ohne daß ſie in der That ins Leben tritt, moö-
gen gleich großen Antheil an dieſem Beſchluſſe haben. Wie
man ſagt, beſchäftigt man ſich im Miniſterium bereits mit Ab-
faſſung eines tranſitoriſchen Geſetzentwurfs, wodurch, dem be
liebten Syſteme der Halbheit getreu, für Verbeſſerung der bür-
gerlichen und politiſchen Stellung der Jſraeliten „etwas“ ge-
ſchehen ſoll.

Detmold, d. 12. Febr. Zum Abgeordneten fur das
Staatenhaus des erfurter Reichstags hat der Landtag ſo eben
den Geheimen Regierungsrath Piderit einſtimmig erwählt.

Flensburg, d. 11. Febr. Sämmiliches in Angeln ſta
tionirtes preußiſches Miliair begiebt ſich heute und morgen nach
Schleswig zurück. Die Bauern der Kirchſpiele, in welchen
jenes einquartiert geweſen, haben in einer Verſammlung ve-
ſchloſſen, ſie dahin zu fahren heute ſind 20 Fuhren abgegan-
gen, morgen folgen 40.

Kiel, d. 12. Febr. Schleswig-Holſtein hat jetzt 11 Ka-
nonenböte, 1 Schraubenkanonenboeot, 3 Kriegsdampfſchiffe, 1
duo Schooner und einen kleinen Kutter. Zur vollen Beſatzung
dieſer tleinen Flotte gehören 750 bis 800 Mann. Jm baaren
Gelde erhält der Matroſe 1. Klaſſe 9 Thlr. 2. Klaſſe 7 Thlr.
und der Schiffsjunge 5 Thlr. monatlich. Seeenrollirte Schles-
wig-Holſteiner giebt es circa 8-- 9000, nämlich 5--6000
Schleswiger und 3 4000 Holſteiner. Jn Flensburg und an
dem flensburger Hafen gehören allein ſchon circa 2000 Seefah-
rer zu Hauſe und ferner hat das Kirchſpiel Loit, Sylt, Foööhr,
Cappeln, Arnis und Fehmarn derer in nicht geringer Anzahl.
Jm Holſteiniſchen ſind die meiſten Seeleute an der Elbe hei-
mathlich. Bei dem anhaltend ſtarken Sudweſtwind war das
Waſſer aus dem Hafen hieſiger Gegend in dieſen Tagen ſehr
abgelaufen bei Eckernförde hat man an der Stelle, wo zuletzt
das Wrack von Chriſtian VIII.“ gelegen, bei dieſer Gelegen
heit verſchiedene Sachen gefunden.

Rendsburg d. 13. Febr. Geſtern trafen von Schles-
wig circa 700 Mann preußiſcher Jnfanterie ohne Gewehr und

Waffen in unſerer Stadt ein. Dieſelben haben ihre Dienſtzeit
vollendet und ſich „eute mit dem Morgenzuge uüber Altona in
ihre Heimath Weſtphalen begeben. Die hieſige Polizei Be
hörde hat vor einigen Tagen vier Fäſſer Pulver, welche von
hier durch nach Dänemark verſandt werden ſollten, confiscirt.

Der Hamburger Correſpondent ſchreibt von der Elbe vom
10. Febr.: Die Anmaßung Dänemarks gegen Preußen
und Deutſchland ſteigt mit jedem Tage! Nicht genug, daß
man ſich in Dänemark in der letzten Thronrede, allem diploma
tiſchen Gebrauche zuwider, Jnvectiven gegen Preußen und
Deutſchland erlaubt, nun fordert Danemark, daß ihm Schles
wig ohne Entſcheidung der Waffen zur beliebigen Dispoſition
überliefert werde! Privatmittheilungen aus Kopenhagen beſtä-
tigen die Nachricht über die Forderungen Dänemarks ruckſicht
lich der Verlängerung des Waffenſtillſtandes. Zurückziehen der
preußiſchen Truppen aus Schleswig, Beſetzung des Herzogthums
im Süden der Demarcationslinie mit ſchwediſchen, im Norden
der Demarcationslinie mit daäniſchen Truppen und Einſetzung
einer vom König von Dänemark ernannten Regierung: dies
ſind die beſcheidenen Forderungen Dänemarks, unter denen es
ſich herablaſſen will, den Waffenſtillſtand zu verlängern. Da
der Geh. Archivar und Kommandeur vom Danebrogorden, Hr.
Wegener, in ſeiner daäniſcherſeits viel geprieſenen Sch. ift bewie
ſen hat, daß die alte deutſche Feſtung Rendsburg eine Perti-
nenz von Schleswig iſt, ſo nimmt die daäniſche Regierung ſtill
ſchweigend an, daß auch Rendsburg von ſchwediſchen Truppen
beſetzt werden müſſe. Und um die friedliche Eroberung Schles-
wigs vollſtändig zu machen, will die daniſche Regierung die
Landesverwaltung, die nicht genug in daniſchem Sinne handelt,
veſeitigen und durch eine von ihr ernannte däniſche Verwaltungs
behörde erſetzen. Ware man nicht an den Charatter daniſcher
Forderungen gewöhnt, wahrlich man würde es kaum für mög
lich halten, daß das kleine Dänemark England, Preußen und
ganz Deutſchland gegenüber es wagen durfte, ſolche Bedingun
gen zu ſtellen. Man weiß nicht, ob man ſich mehr über die
Anmaßung oder die Einfalt wundern ſoll, zu glauben, Eng-
land und Deutſchiand würden auf ſolche Bedingungen eingehen.
Nachdem die Convention vom 10. Juli geſchloſſen wurde, weil
man den daäniſchen Behauptungen traute, ganz Schleswig ſei
däniſch, und Dies werde ſich zeigen, ſobald die ſchleswig hol
ſteiniſchen Truppen und die Statthalterſchaft aus Schleswig ent-
fernt würden nachdem man ſich in London und Berlin wie in
ganz Deutſchland von der Unwahrheit dieſer däniſchen Behaup-
tung überzeugt hat, nachdem die meiſten deutſchen Kammern
ihre Regierungen aufgefordert haben, den Rechten der Herzog-
thumer nichts zu vergeben, nachdem in den Herzogthümern ſo-
wohl die Landesverſammlung als das Volk ſelbſt ſich auf die
allecentſchiedenſte Weiſe gegen Daänemarkt und jedes däniſche Re
giment in Schleswig ausgeſprochen hat nachdem die ſchleswig-
holſteiniſche Armee auf 30,000 Mann gebracht iſt, nachdem al-
les Dies geſchehen iſt, meint Dänemark, mit einem Federſtriche
konne es das ganze Herzogthum Schleswig für ſich gewinnen,
und Deutſchland wie auch England wurden dies ruhig zugeben!
Die Herren in Kopenhagen ſind durch die ruückſichtsvolle Art,
mit der man bisher Dänemark behandelt hat, zu dem Wahne
gelangt, ſie könnten Deutſchland Geſetze vorſchreiben und man
fürchte ſich in Berin. Etwas Wahres mag am Letztern wohl
ſein (1), indeſſen glauben wir doch nicht, daß dieſe Furcht groß
genug ſein wird, um das Berliner Kabinet zu veranlaſſen, Schles
wig ohne Weiteres Dänemark zu überlaſſen, denn Anderes wäre
es nicht, wollte man auf jene oder nur auf aähnliche Bedingun
gen deutſcherſeits eingehen. Dieſe Forderungen Dänemarks dürf
ten leicht in Deutſchland immer mehr und mehr die Anſicht be
fördern, daß ſich mit Danemerk nicht verhandeln laſſe, weil es
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vernünftigen Gründen nicht zugänglich iſt, ſondern nur ſolchen,
die ihm mit Hülfe der Gewalt beigebracht werden.

Wien d. 12. Febr. Am 10. Febr. Abends iſt von
Seiten der Schweiz eine Note eingelaufen, in welcher die
eidgenöſſiſche Regierung dem von Oeſterreich und Preußen an
ſie geſtellten Begehren in Betreff der politiſchen Flüchtlinge

entſpricht. (Allg. 3.)Jtalien.
Rom d. 2. Febr. Die Anweſenheit des General Cor-

dova, welche man dem Carneval zuſchrieb, hat einen politiſchen
Zweck, nämlich den, von Baraguay d'Hilliers die Ermachtigung
zur Eskortirung des Papſt zu erwirken. Jm Falle der Ver-
weigerung würde Se. Heiligkeit, ſagt man, durch die Lega-
tionen nach Bologna gehen, und ſich dort unter den Schutz
Oeſterreichs begeben.

Nom, d, 5. Febr. Die Republikaner haben den geſtri-
gen Tag gewonnen. Kein Römer hat ſich an dem Carneval
betheiligt. Nur nothdürftig und meiſt an Orten, die in einer
gewiſſen Abhängigkeit von Franzoſen oder Prieſtern ſtehen, wa-
ren die Fenſter des Corſo mit Teppichen geſchmückt, die Kauf-
laden zum großen Theil geſchloſſen. Nur einige Engländer ver-
gnügten ſich unter einander mit Confettiwerfen, und einige Of-
fiziere hatten die Elite der römiſchen Gaſſenjugend durch Aus-
theilen von Geld und Zuckerwerk um ſich verſammelt. Jm Ue-
brigen waren ziemlich viele Menſchen auf dem Corſo in Bewe-
gung, um zu ſehen, wie ſich Carneval ohne Carneval ausneh-
me. Manche mochten noch weitere Demonſtrationen erwarten;
allein Alles blieb ruhig. Jetzt fragt es ſich nur, ob die Rö-
mer ihre Enthaltſamkeit bis zu Ende durchführen. Die Repu-
blikaner werden indeß triumphiren, wenn ihnen ihr Werk auch
nur theilweiſe gelingt. Bedenkt man freilich alle Nebenumſtan-
de, ſo darf man ihrem Siege kein zu großes Gewicht beilegen.
Es fehlen in dieſem Jahre zwei Dinge: Fremde und Geld.

Schweiz.
Zürich, d. 10. Febr. Die Unruhen in Palis haben

auf die hieſigen Einwohner keinen unbedeutenden Eindruck ge-
macht die franzöſiſchen Papiere und Wechſel verloren faſt al-
lew Werth; überhaupt iſt es ſehr ſchwer, hier Papiergeld des
Auslandes zu verwerthen, indem die Schweiz den Verhaltniſſen
nicht traut. Die Flüchtlinge ſehen einem ſtuündlichen Aus-
bruche der Revolution in Frankreich entgegen, wo
ſie alsdann ſogleich ſich dorthin zu begeben gedenken. So
ſehr auch einige Blatter in den Jnterventions-Gerüch-
ten „diplomaiſche Geſpenſter“ ſehen wollen, ſo gehen dennoch
die Befürchtungen der Gebildeteren dahin, daß bei dem Aus-
bruche einer etwaigen Revolution in Frankreich die Schweiz
beſetzt werde. Die „N. B. Z.“ bringt daher in einem Arti-
kel von Bern in ihrer neueſten Nummer die Mahnung zum
feſten Zuſammenhalten und deutet auf die Hochwacht hin, und
aus ſonſt gut unterrichteter Quelle erfuhr ich, daß in ganz
kurzer Zeit Truppen aufs Piket geſtellt werden

ſollen. (K. 3.)Baſel, d. 12. Februar. Die Aufſtellung eines franzöſi
ſchen Obſervations Corps unter dem General Schramm an ter
franzöſiſchſchweizeriſchen Grenze wird mit Gewißheit behauptet,
zugleich aber auch, daß dies nicht in feint ſeliger Abſicht gegen
die Schweiz geſchehen wurde. Fur dies Letztere ſprechen die
förtwaährend aus Frankreich cinlaufenden beruhigenden Nachrich
ten. So ſollen tie in den letzten Tagen ſo haufig ſtattge, un-
denen Zuſammenkuünſte des ſchweizeriſchen Geſand en in Paris,
Herrn Barmann, mit dem franz. Miniſter des Auswaärtigen,
Herrn General Lahitte, deutlich daſür ſprechen, das Louis Na
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poleon den auf das von der früheren franzoöſiſchen Regierung
geſtellte Verlangen ſeiner Ausweiſung aus der Schweiz von
allen drei Räthen einſtimmig gefaßten Beſchluß: „auf keinen
Fall dieſem die Ehre der Schweizer als unabhaängige Nation
verletzenden Antrage nachzukommen eben ſo wenig vergeſ-
ſen hat, als ihm ſeine damals gethane Aeußerung: „ſich ſtets
des edlen Benehmens der ſo zu ſe'nen Gunſten ſprechenden
Kantone zu erinnern aus dem Gedachtniſſe entſchwunden iſt.
Zwar ſoll Frankreich die von Oeſterreich und Preußen ihm ein
geſandte Note angenommen haben, aber nur in einem Punkte,
und dies iſt der, welcher die Fluchtlings- Angelegenheit betrifft.
Dies wird aber durchaus nicht zu Zwietracht zwiſchen der eid-
genöſſiſchen und franzöſiſchen Regierung führen da erſtere feſt
entſchloſſen iſt, trotz aller Partei-Anfeindung allen in dieſer An
gelegenheit an ſie geſtellten oder noch zu ſtellenden rechtmäßigen
und billigen Forderungen nachzukommen, oder vielmehr denſel-
ben zuvor zu kommen.

Frankreich.
Paris d. 12. Febr. Der ſchweizeriſche Geſchäftsträger

hielt geſtern eine lange Conferenz mit dem Miniſter des Aus-
wartigen. Man behauptet, die Schweizerfrage werde keines-
wegs mit Ausweiſung der Fluüchtlinge erledigt ſein, indem
Preußen und Oeſterreich die Herſtellung der alten Cantonal-
Souverginetät und die Rückgabe des Furſtenthums Neufchatel
begehren würden.

Fortwahrend ſpricht man von einem nachſtens zu erwar-
tenden Manifeſt L. Napoleon's, worin beide dynaſtiſche Par-
teien, die Legitimiſten und die Orleaniſten, entſchieden angegrif
fen werden ſollen.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 12. Febr. Jn der Sitzung des Oberhau-

ſes vom 11. Febr. lenkt Lord, Stanley die Aufmerkſamkeit
des Hauſes wiederum auf die griechiſchen Wirren, indem
er an Lord Lansdowne die Frage richtet, ob Frankreich ſeine
Mediation angeboten und ob die engliſche Regierung dieſelbe
angenommen habe ferner ob, wenn Letzteres der Fall ſei,
jene Mediation ſich nur auf die für engliſche Unterthanen bean-
ſpruchte Entſchädigung beziehen ſolle, oder auf das Beſitzrecht
der Jnſeln Sapienza und Cervi. Der Marquis von Lans-
downe erwidert, England habe die Vermittlungs Vorſchläge
Frankreichs angenommen, obgleich ſie von Hrn. Wyſe Anfangs
abgelehnt worden ſeien, da er nicht gewußt, ob ſeine Annahme
derſelben in England ſanctionirt werden wurde. Uebrigens be-
ſchränke ſich die Mediation allein auf die Entſchaädigungsfrage.
Graf Aberdeen ſpricht ſeine Befriedigung darüber aus, daß
die Vermittlung Frankreichs angenommen worden ſei, bedauert
jedoch, daß man nicht vor Anwendung von Gewaltmaßregeln
verſucht habe, die Streitfrage auf dieſem Wege zu loſen. Er
mache darauf aufmerkſam, daß man die Mediation Frankreichs
annehme in Bezug auf Anſprüche, die angeblich unbeſtreit-
bar ſeien, während ſie keine Anwendung finden ſolle auf die
Frage wegen des Beſitzes jener Jnſeln, die, wie man zugebe,
ſtreitig ſei. Es werde ihn freuen, zu vernehmen daß man an
keine gewaltſame Beſetzung der Jnſeln denke; denn er fürchte,
der Marquis von Lansdowne ſei nicht vollkommen über alles
unterrichtet, was im Miniſterium des Auswartigen vorgehe.

Dänemark.
Kopenhagen, d. 7. Febr. Die bisher nur als Gerücht

courſirende Nachricht von einem von Lord Palmerſton vorge-
ſchlagenem G monatlichen Waffenſtillſtande iſt, wie ich beſtimmt
erfahren habe, durchaus wahr. Was aber unglaublicher ſcheinen
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könnte, iſt, daß unſere Regierung darauf einzugehen geneigt
ware, wenn man ſich nicht preußiſcherſeits dieſem Plane
widerſetzt hätte. Welche Jntereſſen Preußen durch dieſes Ableh
nen im Auge gehabt haben mag, iſt uns nicht klar, da es ſich
durch das Annehmen offenbar gegen die drohende Blokade für
dies Jahr geſichert hätte. Einſtweilen wird alſo die Lage die
bleiben, daß der jetzige Waffenſtillſtand fortdauern wird, vis er
von einer Seite gekündigt wird. Unſer Cabinet ſcheint ſich jetzt
mehr und mehr von dem engliſchen Einfluſſe loszumachen und
ſich entſchiedener wie früher an Rußland und Oeſterreich (7) zu
ſtützen. Die Verhandlungen mit dem Auslande ſcheinen dadurch
fortwährend verzögert zu werden, daß jede erhebliche Frage nicht
dem Miniſter des Auswartigen, ſondern nur dem ganzen Staats-
rathe zur Entſcheidung anheimgegeben wird, und hier findet
wieder die jetzt eingeſchlagene Politik an den 2 nationalen Mi-
niſtern Clauſſen und Madwig vielerlei Hinderniſſe. Der Reichs-
tag zeigt ſich, wie vorauszuſehen war, der auswartigen Politik
gegenüber ziemlich indifferent und wird ſchwerlich auf dieſem
Wege eine Miniſterkriſis herbeiführen. Das als Entwurf vor-
gelegte ſtreng vormärzliche Preßgeſetz findet Allgemeine Mißbil-
ligung und wird wahrſcheinlich durchfallen. Jn Beilin ſoll man
damit umgehen das Darmſtadtiſche Mitglied des Verwaltungs
raths als Commiſſaär zu den Herzogthümern zu ſchicken, um
genaue Einſicht in die dortigen Zuſtände zu erlangen und viel
leicht auch direct bei den Regierungen in Flensburg und Kiel
e nzuwirken. Hierauf ſcheint das Wahre an den Gerüchten von
einer neueinzuſetzenden gemeinſamen Regierung für beide Her-
zogthümer, wozu jedenfalls eine durchaus unmoögliche Zuſtim-
mung in Kopenhagen nothwendig wäre, ſich vor Har

beſchränken. (W. 3.)Kopenhagen, d. 8. Febr. Jn längerer Rede that heute
der Finanzminiſter dar, daß die Aufmachung des vorgeleg-
ten Budgets weder für den Krieg noch fur den Frieden ſei,
ſondern den Durchſchnitt annehme. Sollte der Friede eintreten,
ſo würde eine Erſparniß in den Ausgaben ſich herausſtellen,
wurde aber der Krieg beginnen, ſo würden bedeutende Vorlagen,
für Eröffnung eines Eredits gemacht werden.

Der Deutſchen Reform wird aus Kopenhagen vom 9.
Febr. geſchrieben Der Leibarzt des Königs, Pr. E. Lund, zeigt
m einem Bulletin an, daß der König ſeit vier Tagen das
Beit hüten muß, indem derſelbe an einem Bruſtkatarrhübel
leide; er hoffe jedoch, in einigen Tagen werde der König wie-
der geneſen. Es ſtellt ſich nunmehr offiziell heraus, daß vor
Beginn des Kriegs im Marz des Jahres 1848 ſich in den da
niſchen Staatskaſſen 22,172,929 Rbthlr. befanden, in den
ſchleswig holſteiniſchen 2,020,838 Rbthlr., welcher ſich die Häup-
ter der Bewegung damals bemachtigten im Ganzen hatten die
Landeskaſſen demnach 24,193,767 Rbthlr. Man erſieht hieraus,
daß das gewaltige Geſchrei, welches damals von Daänemark über
die Beſchlagnahme der vorgefundenen Gelder in Schleswig Hol-
ſtein erhoben wurde, keineswegs gerechtfertigt war, da die Sum-
me in der Wirklichkeit unerheblich zu nennen iſt. Sowohl
in unſern Miniſterkreiſen als auch bei der Handelswelt herrſcht
nicht nur eine gewiſſe Niedergeſchlagenheit, ſondern eine angſt
liche Spannung. Unſere Tagesorgane greifen jetzt mit Wuth
England, Preußen und die Bundesgzewalt an und gehen in ih-
rem Eifer ſoweit, daß ſie uber ganz loyale Perſönlichkeiten her
fallen.

Nußland und Polen.
Kaliſch, d. 8. Febr. Hier eingelaufene Berichte aus

Warſchau theilen die ſehr wahrſcheinliche Nachricht mit, daß
mit dem werdenden Frühjahre der Kaiſer dieſe werdende Haupt
ſtadt des ſüdlichen Rußlands beſuchen und daſelbſt ſeinen Auf-

der Hand zu
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enthalt nehmen wird. Das Petersburger Kabinet wird alſo
wahrſcheinlich abermals nach Warſchau verlegt werden. Von
einer Wiederholung der außerordentlichen diplomatiſchen Confe
renzen, wie ſolche im verfloſſenen Jahre in Warſchau ſtattge
funden und von welchen bereits die Zeitungen etwas zu vorei-
lig Erwähnung gethan haben, verlautet jedoch bis zur Stunde
noch nicht das Geringſte. Die Zeit, in welcher ein Theil
der in Polen ſtehenden Truppen in Marſch geſetzt werden
wird, iſt nicht mehr fern, denn es geſchehen in den weſtlichen
Theilen des Königreichs hierzu bereits die Vorbereitungen, und
alle Nachrichten beſtätigen, daß dieſe Truppenbewegungen gegen
die türkiſche Grenze hin geſchehen werden. Viele Soldaten
werden im kommenden Frühjahre zur Herſtellung der Damme,
welche die Weichſel durchbrochen hat, verwendet werden. Dieſe
Däamme ſind mit einem Koſtenaufwande von 8 Mill. Silber
Rubel erbaut, gegenwärtig aber durch Ueberſchwemmungen zum
Theil vernichtet worden.

Das Ate Stück der Geſetz-Sammlung, welches heute ausgege
ben wird, enthält unter

Nr. 3213. das Privilegium wegen Ausfertigung auf den Jnhaber lau
tender Obligationen des braunsberger Kreiſes zum Betrage
von 45,000 Thalern. Vom 17. December 1849;
den Allerhöchſten Erlaß vom 7. Januar l. J., betreffend
die Anwendung der dem Chauſſeegeld- Tarife vom 29. Fe
bruar 1840 angehängten Beſtimmungen wegen der Chauſſee
polizei-Vergehen auf die Gemeinde-Chauſſee von Hilden über
polniſche Mütze bis Vohwinkel; ferner
das Privilegium wegen Ausſtellung auf den Jnhaber lau
tender danziger StadtObligarionen zum Betrage von 100,000
Thlr. Vom 14. Januar l. J.
den Allerhöchſten Erlaß vom 22. ejd. betreffend die Ueber-
tragung der oberen Leitung der General-Ordens- Kommiſſion
an den Präſidenten des Staats Miniſteriums dann
die Bekanntmachung der von den Kammern ertheilten Ge
nehmigung zu der Verordnung vom 9. Februar 1849, be
treffend die Errichtung von Gewerberäthen und verſchiedene
Abänderungen der allgemeinen Gewerbe Ordnung. Vom
30. v. M.
das Geſetz, betreffend die Abänderung des H. 44 des weſt
preußiſchen Provinzialrechts. Vom 11. Februar d. J und
die Bekanntmachung der von den Kammern ertheilten Ge
nehmigung zu der Verordnung vom 20. December 1848, be
treffend die interimiſtiſche Regulirung der gutsherrlich

Verhältniſſe in der Provinz Schleſien. Vom

Zuletzt iſt auch das 5te Stück der Geſetz Sammlung erſchienen, ent
haltend unter

Nr. 3220. d W d Schutze der perſönlichen Freiheit. Vom 12.
M. un

3221. das Geſetz, betreffend die Stellung unter Polizei Aufſicht.
Vom 12. d. M.

Berlin, den 15. Februar 1850.
Debits-Comtoir der Geſetz-Sammlung-

„3214.

3215.

323216.

3217.

3218.

3219.

Fonds und Geld-Cours.
Berlin, den 15. Februar.

T. Vrief- Geld 3f Brief. Geld.Pr. freiw. Anl. 5 1065 Pomm. Pfudbr. 3 96 95St. Schuldſch. 31 88 6878 u. Rm. do. 3 96 96
Sech. Pr. Sch. 104 Schleſiſche do. 3
Kur u. Neum. o e 72 ga o4,Schuldverſchr. 3 rant.Brl. Stadtobl. 1042 pr. Bk.-A.-Sch. 95
do. do. 3Wſtpr. Pfandbr. 3 92 92 FFriedrichsd'or 137 13

Großh. Poſ. do. 4 101 And. Goldm. à
do. do. 3 91 5 128 12Oſtpr. pfandbr. 39 isconto e

e e e e e e e e r v We e FIWSWWee vvv)ß)vrNN



Eiſenbahn Actien.

S 3f. gf.en.i erl. Hambg. 4 100 B.r n 4 (92 à 92 bz. do. II. Serie4 98 B.
do. Hamb. 4 80* bz. u. B. o. Potsd.M. 4 93/, B.
do. St.Star. 4 106 B. do. do. 5 102 B.do. Potsd. M. 4 65* à 64, bz. o. do. Litt. D. 5 100 4 à bz
Magd.Hlbſt.! 4 144 bz. u. B. do. Stettiner 5 105 B.
do. Leipziger Magd Leipz. 38 S.HalleThür. 4 65/, bz. alleThür. a. B.Coln Mind. 31,95 à 94 bz. ECölnMind. 4 s Bdo. Aachen 4 44 B. do. do. 104 V.
BonnCöln 5 e h. v. St. gar 3/, 83 B.Düſſ.Elberf.! 5 78 B. d. 1. Priorität 4 89 B.
Steel. Vohw. 4 32 B. St. Pr. 4Nſchl.Märk. S 83/, bz. u. G. re 7 h

J l 2Vete 5 a 106 B. do. do. 5 104 B.
do. Lit. B. 3 104/, B. do. III. Serie 5 103 B.
CoſelOderb.] 4 63 B. m n u S

rsl.-Freib. 4er 4 72 à 71 bz. Oberſchl. 4
Berg. Märk.! 4 44 B. r DBerſchl 4 86, B.
Starg. Poſ. 3/,84 à 83/, bz Coſel-Oderb. 5
Sie e a er u. en See 3MRgd e ittv. 82 W v. Brsl.Freib. 4 d
Quitt. B. Berg.Märe. 5 101 B.Aach.-Maſtr. 4 S
Ausl. Act. AusländiſcheFr.-W.Ndb. 4 43“/, à 42 bz. h
do. Priorit. 5 100 B. ctien.Vrioritats KielAlt. Sp. 5Prioritäts-Actien. mſt. R. Fl. 4Berl.-Anhalt] 4 95* B. cklb. Thlr. 4 33 B.

Leipzig den 15. Februar.
S 3ygviere. Ange Staatspapiere. AngeStaatspapiere. en Geſucht. n en en. Geſucht

Königlich ſächſiſche Sächſ. do. do. à 4 100
Staats Papiere à Lpz.Oresd.-Eiſenb.
3 o im 14 F. P.Obl. a 31, l106,von 1000 u. 500 86 (Chemn.R.-Eiſenb.
kleinere Anl. à 10 4à 42/ do. do. v. 500 97 K. pr. St. -Schuld

do. do. von 500 u. ſcheine à 3, in
200 à 5 S 105 pr. Cour. pr. 100do. do. kleinere K. k. öſterreich. Met.

Königl. ſächſ. Land pr. 150 fl. Conv.
rentenbriefe à 3 Zinſenim 14 F. à 4 à 103 imv. 1000 u. 500 91 a3 14 F.
kleinere SAct. d. eh. ſächſ. ?bair. Pr. Frsd'or à 5 2E.C. bis Mich. 1855 idem auf 100

a 4 ſpäter à 3 And. ausl. Louisd'orv. 100 87 à 5 nach geringeKönigl. pr. Steuer rem AusmünzfußeLekuen J uf 100 12/CreditKaſſenſch. e auf3 im 20 fl. F. Conv.Spec. u. Gld.v. 1000 u. 500 86 auf 100 Skleinere S idem 10 u. 20 Kr.ipz. Stadt Obli- auf 100 25Leipz. Stadt Obli-
gationen à 3 im Actien der W. B. pr.
14 Sag St. à 103v. 1006 u. 500 95 Leipz. Bank Actien
kleinere S à 250 pr. 100 150do. do. 4 o 104 Epz.Dresd. Eiſen-

Sächſ. erbl. Pfand- bahnAct. à 100
briefe à 32 V pr. 100110 rvon 500 190, Sächſ. Schleſ. do.
von 100 u. 25 S pr. 100 95a 4 o von 500 (100 E. -Sitt. do. pr. 100 21s,von 160 u. 2a5 Magd. Leipz. Div.

Sächſ. lauſ. Pfand Scheine do. pr. 100219
briefe à 3 86 Chemn.-Rieſ. E.A.Sächſ. do. do. à 3 12595 à 100 z. 3. zinslos 25

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)
Magdeburg, den 15. Februar. (Nach Wispeln.)

Weizen 36 41 Gerſte 20 222Roggen u Hafer 14 6!,Berlin, den 15. Februar.
Weizen nach Qualität 50—-54
Roggen loco und ſchwimmend 26——-28

pr. Frühjahr 26 bz. u. Br. 258 G
Mai/ Juni 26!/, bz. u. Br, 26! G.
Juni Juli 27 Br. 27 bz. u. G.

Gerſte, große loco 2224
kleine 19—-21

Hafer loco nach Qualität 1618
pr. Frühjahr 50pfd. 16 Br.

Erbſen Kochwaare 32——40
Futterwaare 29—32

Rüböl loco 13 Br. bz., flüſſiges 13 bz.
pr. Februar 13 Br. z u. bz. G.Februar März 13 Br. 12 à 13 bz.März April 12*, Br. bz., G.

April Mai 125/, bz u. Br. 127 G.
Mai Juni 12 Br. 125 G.

Leinöl loco 11 bz.
pr. März April 117 Br.
pr. April Mai 11 Br. 11 G.Mohnöl 15!/

Palmöl 12* à 12*
Hanföl 14
Südſee-Thran 12 à 12
Spritus loco ohne Faß 13 verk. u. Br.

mit Faß 13 Br. 13 G.Februar März 13 Br. 13 G.
März April 14 Br. 13 G.
April Mai 14 Br., 14 verk.
Mai Juni 14 bz. u. Br. G.Juni Juli 15 Br. 145, G.
Juli Auguſt 15 Br. 15 G.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 15. Februar Abends 5 Uhr am Unterpegel 9 Fuß 9 Zoll.
am 16. Februar Morgens 7 Uhr am Unterpegel 9 Fuß 7 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 15. bis 16. Februar.

„Jm Kronprinzen: Die Hrrnu. Kaufl. Reuter u. Ellinghaus a. Bar
men, Gernsheim a. Worms, Duve a. Braunſchweig Schmidt g.
Magdeburg Schuhmacher a Berlin. Hr. Bergrath v. Kummer g.
Dürrenberg. Hr. Geh. Rath Krabbe a. Altenburg.

Stadt Zürich: Die Hrrn. Kaur. Wieſenheim a. Glauchau, Anderſon
a. Brigthon. Hr. Partik. Gelhorn a. Calbe. Hr. Oekon. v. Trebra
m. Gem. a. Wolferode. Die Hrrn. Baumſtr. Kanely u. Wachsmann
a. Kaſſel. Die Hrrn, Partik. Wilſon a. London Thom. Walker u.
Jackſon a. Liverpool.

Goldnen Ring: Hr. Rechts Anwalt Seeligmüller a. Cönnern. Hr.
OAmtm. Pfaff a. Reinsdorf. Hr Gutsbeſ. Schütte a. Roſenfeld.
Die Hrrn. Kaufl. Schwarz a. Magdeburg Grote a. Bremen. Hr.
Dr. Ebel a. Werben.

Engliſcher Hof Die Hrrn. Kaufl. Brock a. Jeßnitz Reinhardt a.
Leipzig Middendorf a. Lohne. Hr. Rittergutsbeſ. v. Gilſa a. Brom
berg. Hr. Partik. Kalisky a. Poſen. Hr. Lehrer Schiefer a. Berlin.

Goldnen Löwen Hr. Maler Svck a. Magdeburg. Hr. Dr. Fiſcher
a. Tennſtedt. Hr. Maſchinenbaumſtr. Hoppe a. Berlin. Hr. Con
ducteur Veſter a. Merſeburg. Hr. Biud. Reiſchel a. Dresden.

Stadt Hamburg: Die Hrrn. Kaufl. Stangebein a. Dresden Mühl
mann a. Frankfurt, Hammer a. Leipzig, Geißler a. Berlin. Hr.
Fabrilherr Anderten a. Chemnitz. Hr. Partik. v. Wachsmann a.
Dresden.

Schwarzen Bär: Hr. Tuchfabrik. Arendt a. Raguhn. Hr. Kaufm.
Dittmann a. Reidewitz. Hr. Geſäftsm. Dietrich a. Hüpxſtedt.

Goldne Kugel Hr. Fabrik. Hetzer o. Hamburg. Hr. Gutsbeſ. Malz-
ner a. Poſen. Hr. Oberfaktor Röhrborn a. Erfurt. Die Hrru.
Kaufl. Salmann a. Nürnberg Schrötter a. Magdeburg.

Zur Eiſenbahn Hr. Stadtr. Lenke, Hr. Jngen. Meier, Hr. Rent.
Boſſard, Hr. Fabrik Noack u. Hr. Kaufm. Samſon a. Berlin. Die
Hrrnu. Kaufl. Halberſtadt a. Offenbach, Koch a. Mannheim.
Hrru. Stud. Franke u. Heſſe a. Zwickau.
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Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Jn Gemäßheit des S. 7 der Jnſtruction
vom 13. April 1825 bringe ich hiermit zur
Kenntniß ſämmtlicher Bewohner des Saal-
kreiſes, daß das diesjährige Kreis Revi-
ſions- Geſchäft

den A. März in der Krone zu
Cönnern und

den 5., G. u. 7. März d. J.
in der Weintraube zu Giebichenſtein,

jedes Mal von früh 6 Uhr an,
Statt haben wird, und dabei alle diejeni-
gen Mannſchaften zur Vorſtellung kommen
muſſen, welche in dem Zeitraume vom
1. Januar 1826 bis letzten December 1830
geboren wurden, ihrer Militairpflicht noch
nicht genugt, oder eine definitive Entſchei-
dung noch nicht erhalten haben und im
Saalkreiſe ſich aufhalten.

Demnach fordere ich alle in dem vor-
bezeichneten Zeitraume geborne inlandiſche
maännliche Jndividuen, die entweder im
Saalkreiſe ihren feſten Wohnſitz haben,
oder in demſelben gegenwartig als Geſinde,
Handlungsdiener, Geſellen, Lehrlinge oder
ſonſt vorübergehend ſich aufhalten, hiermit
auf, ſich, inſofern es nicht ſchon geſchehen
ſein ſollte, ſofort bei ihrer Wohnortsbe-
hörde und zwar, wenn ſie im Saalkreiſe
nicht geboren ſind, unter Vorzeigung
ihrer Taufſcheine, oder der, über
ihre frühere, anderswo erfolgte
Geſtellung ſprechende Papiere
zu melden, um in die rreffenden Liſten ein-
getragen zu werden, und den Ort und
Tag, an welchem ſie ſich vor der Kreis-
Erſatz- Kommiſſion zu ſtellen haben, zu er-
fahren.

Jeder, welcher dieſe ſofortige Meldung
und demnächſt die Geſtellung an einem der
obenbenannten Orte und Tage unterläßt,
hat die daraus für ihn entſpringenden nach-
theiligen Folgen ſich ſelbſt zuzuſchreiben und
namentlich zu erwarten, daß er ohne alle
Rückſicht auf etwanige Reklamation wegen
häuslicher Verhaltniſſe cingeſtellt werden
wird, wenn er dienſttauglich befunden wer-
den ſollte.

Sämmtliche Ortsbehörden des Kreiſes
werden angewieſen, gegenwärtige Bekannt-
machung in ihren Ortſchaften zur allge-
meinſten Kenntniß zu bringen und darauf
ſtreng zu halten, daß kein in andern
Kreiſen geborner, zur Zeit im
Orte ſich aufhaltender Militatr-
pflichtiger ſich der Reviſion un-
ter dem Vorwande, ſich bei ſei-
nem Geburtsorte ſtellen zu wol-
len, oder bereits geſtellt zu ha-
ben, entziehe; indem nach den beſte
henden Beſtimmungen jeder Militairpflich
tige ſich in dem Kreiſe, wo er ſich
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zur Zeit der Reviſion aufhält,
keinesweges aber an ſeinem, außer-
halb des Kreiſes belegenen Ge-
burtsorte zu ſtellen hat.

Zugleich mache ich die Ortsbehörden wie
derholt darauf aufmerkſam, daß Reklama-
tionen auf Zurückſtellung wegen häuslicher
Verhältniſſe, wenn ſie nicht rechtzeitig der
Kreis Erſatz Kommiſſion vorgebracht wer
den, ſpaterhin zurückgewieſen werden müſ-
ſen, daß ſie daher gewiſſenhaft dafür zu
ſorgen haben, daß dringende Reklamatio-
nen ſofort gefertigt und mir zur Prüfung
zeitig noch vor der Reviſion, jedenfalls
aber bei der Reviſion übergeben werden,
und daß für ſolche junge Mannſchaften,
die ſchon bei der letzten Reviſion zuruck-
geſtellt worden ſind von neuem Rekla-
mationen zu fertigen und vorzulegen ſind.

Halle, den 14. Februar 1850.
Der Landrath des Saalkreiſes.

J. A.Der Kreis Secretair
Barth.

dte

Zur 6jaährigen Verpachtung
1) der in Burgliebenauer Flur be-

legenen ſogenannten Oſterwieſen, von
cirea 46 Morgen Fläche, welche in 9
einzelnen Parzellen von 4 6 Morgen
ausgeboten werden wird;

2) der in Döllnitzer Flur belegenen
ſogenannten Geleits-Einnehmerwieſe,
von etwa 6 Morgen

3) der in Collenbeyer Flur belegenen
Heuſcheunen-Wieſe, von 3 Morgen
64 (DRuthen

4) der in Wegwitzer Flur belegenen
Wieſe von etwa 36 Morgen, in 7 Par-
zellen von 4 6 Morgen Fläche,

auf die Jahre 1850 bis incl. 1855, iſt ein
öffentlicher Bietungs-Termin auf

Sonnabend den 9. März d. J. von
Vormittags 9 Uhr an

im hieſigen Rentamts Lokale anberaumt,
wozu Pachtgeneigte hiermit eingeladen wer
den. Bedingungen zur Verpachtung wer-
den im Termine bekannt gemacht, können
aber auch zuvor ſchon im Rentamts-Bü-
reau hier eingeſehen werden.

Merſeburg, den 15. Februar 1850.
Königl. Domainen-Rentamt.

Eine faſt noch neue Orgel mit ſechs
klingenden Stimmen, im Kammerton ge-
ſtimmt wovon fünf Stimmen im Manual
mit zwei achtfüßigen, und eine Stimme
im Pedal (Subbaß) ſich befinden, welche
eine nicht zu große Landkirche mit ihrem
Ton ſehr gut ausfuüllen wuürde, ſteht billig
zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt

der Lehrer Dietze.
Bitterfeld, den 12. Febr. 1850.

Bekanntmachung.
Die zum Nachlaſſe des im November

vorigen Jahres hier verſtorbenen Fracht
fuhrmanns Johann Gottfried Ben-
jamin Urlau gehörigen Mobilien, an
Betten, Waſche, Haus und Wirthſchafts-
gerathſchaften, fünf in gutem Stande be
findliche Frachtwagen, ſo wie eine bedeu
tende Partie Ketten, Geſchirre und ſon-
ſtige Effekten, ſollen

Dienstag den fünften März d. J.
und folgende Tage von früh 9 Uhr an,
im Urlau' ſchen Hauſe auf dem Sitzen
plane, meiſtbietend gegen alsbaldige baare
Bezahlung verkauft werden, wozu man
Kaufluſtige hierdurch einladet.

Jena, am 5. Januar 1850.
Großherzogl. ſächſ. Stadtgerichtdaſelbſt. gert

Die Herſtellung der Kirche zu Bebitz
ſoll dem Mindeſtfordernden übertragen wer
den, und die Verdingung Sonnabend den
23. d. M. früh 11 Uhr in meinem Ge-
ſchäſtszimmer erfolgen. Dies Unterneh
mungsluſtigen zur Nachiicht.

Halle, den 14. Februar 1850.
Der BauJnſpector

Schulze.

Zwei Maädchen, von 18 24 Jahren,
aus anſtändiger Familie, ſuchen eine für
ſie paſſende Stellung. Dieſelben ſind in
feinen weiblichen Handarbeiten geubt und
würden die Stelle als Gehülfin einer Haus-
frau oder auch in einem Verkaufsgeſchaft
annehmen. Sie ſehen dabei weniger auf
hohen Gehalt als auf gute Behandlung.
Güütige Anfragen bittet man in der großen
Ulrichsſtraße Nr. 74 bei Herrn Salomo
abzugeben.

Ein gutes Clavier iſt billig zu verkau-
fen Hallgaſſe Nr. 808, zwei Treppen.

Stark ſchäumendes holländiſches
Scheuerpulver

in Packeten von t a I
Das vorzüglichſte und wohlfeilſte Prä

parat zum Scheuern von Zimmern, hol-
zernen Gefäßen c. empfiehlt allen Haus
frauen C. Maring o Nr. 200.

Verkauf. Ein gemaſtetes Schwein
wird in Wallendorf auf der Pfarre
verkauft.

Fr. Lange, geprüfter und ſelbſt an
Brüchen leidender Bandagiſt, gr. Ulrichs
ſtr. Nr. 66, empfiehlt Bandagen jeder Art.
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Fürsten bers
Die Strohhut- Fabrik und Bleiche von Memriette

geb. Cohm. gr. Ulrichsſtr. Nr. 80,
Ecke der gr. Steinſtr., im Hauſe des Hrn. Banquier Lehmann,

früher am Markt im Hauſe des Herrn Steckner,
erlaubt ſich allen hieſigen und auswärtigen Damen anzuzeigen, daß ihre Strohhutwäſche und Bleiche am 15. d. M.
ihren Anfang nimmt und wollen die geehrten Damen, welche ihre Hüte zur Mitte März zuruck haben wollen, dieſelben zur
erſten Waſche beſorgen. Alle Strohhüte, ſie mögen einen Namen haben wie ſie wollen, werden gewaſchen, ge-
bleicht und nach neueſter Facon umgearbeitet, wovon Pariſer Modelle fortwährend zur Anſicht bereit liegen

gr. Ulrichsſtraße Nr. 80, Ecke der gr. Steinſtr. im Hauſe des Hrn. Banquier Lehmann.

Bei Pfeffer (Schwetſchke'ſche Sort.-Buchh.) in Halle und in den unter
zeichneten Buchhandlungen iſt zu haben:

Als ſehr brauchbar iſt zu empfehlen die I2te verbeſſerte, 6000 Exem-
arke Auflage von:vlare ſt W. G. Campe,

gemeinnuütziger Briefſteller
für alle Fälle des menſchlichrn Lebens, mit Angabe der

Titulaturen und den bewährteſten' Regeln, Briefe
zu ſchreiben.

Zwölfte Auflage. Preis 1I5 Sgr.
Dieſer ausgezeichnete Briefſteller enthält 180 vorzügliche Brief-

muſter zur Nachahmung und Bildung, wie auch 100 Formulare zur zweckmäßigen
Abfaſſung 1) von Eingaben, Geſuchen und Klageſchriften an Behoörden,
2) Kauf, Mieth-, Pacht, Bau, Lehreontracten, 3) Erbver-
trägen, Teſtamenten, Schuldverſchreibungen Quittungen,
Volimachten, 5) Anweiſungen, Wechſeln, 6) Atteſten, Anzeigen
und Rechnungen über gelieferte Waaren. Ueber 12000 Exemplare
wurden bereits davon abgeſetzt. lAuch bei Garcke in Merſeburg Reichardt in Eisleben Re-
clam in Leipzig Wienbrack in Torgau und bei Aue in Deſſau
zu haben.

Montag den 18. d. M. Abends 7 Uhr in meiner Wehnung (Ekl. Klausſtr. Nr. 927)

Probe zum Oſtermorgen von Neukomm,
wozu ich außer den geehrten Damen und Herren welche mitzuwirken verſprochen,
ſämmtliche Mitglieder meines Geſangvereins ergebenſt einlade. A. Schiborr.

Erklärung.Herr Prefeſſer Duncker ſagt in der Anſprache an ſeine Wähler für Erfurt
in Nr. 35 des „Halliſchen Couriers“, „Die Demokratie will die Einigung (Preu-
ßens mit Deutſchland) verhindern, indem ſie ſich von den Wahlen fern hielt.“ Daß
den Männern Halle's, welche an den Prinzipien einer geſunden Demekratie auch jetzt
noch feſt halten, fur ihre Nichtbetheiligung an der Wahl nach Erfurt hier ohne Wei-
teres cin Beweggrund untergeſchoben wird, der ihnen durchaus fern liegt, beweiſt
die einfeche Hinweiſung auf H. 12 der Statuten des deutſchen Vereins (fruü-
her Wahlvercin), ſo wie die Erinnerung an die in mehrfachen Adreſſen an Se, Ma-
jeſtät den König und an das Frankfurter Parlament, zu Händen des Herrn Prof.
Duncker, ausgeſprochenen Wunſche und Grundſaätze. Dieſe werden wir nie verläug-
nen, wenn auch Andere, welche früher ihre Uebereinſtimmung damit erklärt haben,
inzwiſchen anderer Meinung geworden ſind. Der deutſche Verein.

Eine Stellmacher Werkſtatt, die einzige Zu den Dioramen, welche nur noch
im Dorfe, nebſt ſämmtlichem Handwerks- kurze Zeit im goldnen Pflug aufge
zeug, iſt von jetzt an zu verpachten und ſtellt bleiben, iſt das Entrée 2 und
den 1. April zu beziehen. Das Nähere für Kinder die Hälfte.
iſt zu erfahren bei der Wittwe Koch in Halle, d. 4. Februar 1850.

Nietleben. A. Herbſt, Maler.
Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Verloren. Ein blanklederner Ueber-
ſchuh von der Nietleber Chauſſee bis
zur Ranniſchen Straße hier. Dem ehr-
lichen Finder eine angemeſſene Belohnung
Ranniſche Straße Nr. 535 parterre.

Bei Ferdinand Sechtling in Leip-
zig iſt ſo eben erſchienen und in Halle
in G. C. Knapps Sort.-Buchh.
(Schroedel Simon), in Connern
bei A. Loſſier zu haben:

Vollſtändiges
politiſches

Taſchenwörterbuch.
Ein Handbuch

zur leichten Verſtändigung der Politik,
der

Staatswiſſenſchaften u. Rechtsurkunden,

ſowie tüberhaupt eine ausfuhrliche Erklaärung aller
politiſchen und ſocialen Fragen, conſtitu
tionellen und ſtaatsrechtlichen Begriffe,
Ausdrücke, Parteinamen und Fremdworter

von

P. F. L. Hoffmann.
Elegant broch. 15 Bog. ſtark. Preis 12

Stadttheater in Halle.
34. Vorſt. im Pr.-Ab.

Sonn'iag den 17. Februar:
Guſtav Adolph in Munchen,

dramatiſches Gemälde in 5 Aklen und einem

Vorſpiel: „Die Verlobten“ von
Bahrdt.

„„Guſtav Adolph““ Herr Kramer von
Wien als Gaſt.

35. Vorſt. im Pr.-Ab.
Montag den 18. Februar:

Gaſtſpiel des Fräul. Kramer von Wien
und des Herrn Ferd. Nesmüller von

den Theatern in Hamburg:
Die Zillertyaler,

Liederſpiel in 1 Akt nebſt Muſik von
Ferd. Nesmüller. Vorher: „Erzie-
hungsreſultate“, Luſtſpiel in 3 Akten

von Blum.
T „Silberfranzel“ Herr Nesmüller-
„„Margare.he“ Fräul. Kramer

h
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Beilage zu Nr. 40 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Sonntag, den 17. Februar 1850.

Deutſchland.
Berlin, d. 15. Febr. Das in Nr. 5 der Geſetz-Samm-

lung enthaltene Geſetz zum Schutz der perſönlichen
Freiheit lautet:

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preu-
ßen c. c.

verordnen mit Zuſtimmung beider Kammern,
ſetzes vom 24. September 1848, was folgt:

H. 1. Die Verhaftung einer Perſon darf nur kraft eines ſchriftli
chen, die Beſchuldigung und den Beſchuldigten beſtimmt bezeichnenden rich
terlichen Befehls bewirkt werden. Dieſer Befehl muß bei der Verhaftung
oder ſpäteſtens im Laufe des folgenden Tages dem Beſchuldigten zugeſtellt
werden.

H. 2. Die vorläufige Ergreifung und Feſtnahme einer Perſon kann
ohne richterlichen Befehl erfolgen: 1) wenn die Perſon bei Ausführung
einer ſtrafbaren Handlung oder gleich nach derſelben betroffen oder ver
folgt wird 2) wenn ſich, ſelbſt ſpäter, Umſtände ergeben, welche die
Perſon als Urheber oder Theilnehmer einer ſtrafbaren Handlung und zu
gleich der Flucht dringend verdächtig machen.

H. 3. Zu der vorläufigen Ergreifung und Feſtnahme 2) ſind die
Polizeibehörden und andere Beamte, welchen nach den beſtehenden Ge
ſetzen die Pflicht obliegt, Verbrechen und Vergehen nachzuforſchen, ſo wie
die Wachtmannſchaften berechtigt, letztere jedoch nur in dem Falle des
H. 2, Nr. 1 Wenn in dem Falle des H. 2, Nr. 1 der Thäter flieht oder der
Flucht dringend verdächtig iſt oder Grund zu der Beſorgniß vorliegt, daß die
Identität der Perſon ſonſt nicht feſtzuſtellen ſein werde, ſo iſt jede Pri-
vatperſon ermachtigt, den Thäter zu ergreifen. Der Ergriffene muß ſofort
einem der oben bezeichneten Beamten, behufs Beſtimmung über die vor-
läufige Feſtnahme, oder einer Wachtmannſchaft zugeführt werden.

L. 4. Bei jeder Verhaftung iſt ſofort das Erforderliche zu veran
laſſen, um den Beſchuldigten dem Richter vorzuführen, welcher den Be
fehl dazu erlaſſen hat. Jeder vorläufig Feſtgenommene muß ſpäteſtens
im Laufe des folgenden Tages entweder in Freiheit geſetzt oder es muß in
dieſer Zeit das Erforderliche veranlaßt werden, um ihn dem Staatsanwalte
bei dem zuſtändigen Gerichte vorzuführen. Der Staatsanwalt muß ent-
weder die ſofortige Freilaſſung verfügen oder uyverzüglich bei dem Ge-
richte den Antrag ſtellen, daß uber die Verhaftung Beſchluß gefaßt werde.

Jſt Jemand außerhalb des Bezirks des zuſtändigen Gerichts vorläufig
feſtgenommen worden ſo kann er verlangen zunächſt vor den Staatsan-
walt des Bezirks, in welchem er ergriffen worden geführt zu werden.
Dieſer iſt nur dann befugt, den Feſtgenommenen in Freiheit zu ſetzen,
wenn derſelbe nachweiſt, daß der Feſtnahme ein Mißverſtändniß zum
Grunde lag. Anderenfalls hat er die Vorführung vor den Staatsanwalt
des zuſtändigen Gerichts zu veranlaſſen.

5. Jeder Verhaftete oder vorläufig Feſtgenommene muß ſpäteſtens
im Laufe des folgenden Tages nach ſeiner Vorführung vor den zuſtändi-
gen Richter ſo vernommen werden daß ihm der Gegenſtand der Anſchul-
digung mitgetheilt und ihm die Möglichkeit zur Aufklärung eines Mißver-
ſtändniſſes gegeben werde-

6. Die in H. 3 genannten Behörden, Beamten und Wachtmann-
ſchaften ſind befugt, Perſonen in polizeiliche Verwahrung zu nehmen, wenn
der eigene Schutz dieſer Perſonen oder die Aufrechthaltung der öffentlichen
Sittlichkeit, Sicherheit und Ruhe dieſe Maßregel dringend erfordern. Die
polizeilich in Verwahrung genommenen Perſonen müſſen jedoch ſpäteſtens
im Laufe des folgenden Tages in Freiheit geſetzt oder es muß in dieſer
Zeit das Erforderliche veranlaßt werden um ſie der zuſtändigen Behörde
zu überweiſen.

7. Jn eine Wohnung darf wider den Willen des Jnhabers Nie
mand eindringen außer auf Grund einer aus amtlicher Eigenſchaft fol
genden Befugniß oder eines von einer geſetzlich dazu ermachtigten Be
hörde ertheilten Auftrags.

H. 8. Das Eindringen in die Wohnung während der Nachtzeit iſt
verboten. Die Nachtzeit umfaßt für die Zeit vom 1. October bis 31.
März die Stunden von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens und für die
Zeit vom 1. April bis 30. September die Stunden von 9 Uhr Abends bis
4 Uhr Morgens.

H. 9. Das Verbot, in eine Wohnung zur Nachtzeit einzudringen be
greift nicht die Fälle einer Feuer oder Waſſersnoth, einer Lebensgefahr
oder eines aus dem Jnnern der Wohnung hervorgegangenen Anſuchens
es bezieht ſich nicht auf die Orte, in welchen während der Nachtzeit das
Publikum ohne Unterſchied zugelgſſen wird, ſo lange dieſe Orte dem Pu-
vlikum zum ferneren Eintritt oder dem eingetretenen Publikum zum fer
neren Verweilen geöffnet ſind.

H. 10. Zum Zweck der vorläufigen Ergreifung und Feſtnahme einer
Perſon welche bei Ausführung einer ſtrafbaren Handlung oder gleich
nach derſelben verfolgt worden, ſo wie zum Zweck der Wiederergreifung

unter Aufhebung des Ge

eines entſprungenen Gefangenen, darf der verfolgende oder zugezogene
Beamte, ingleichen die verfolgende oder zugezogene Wachtmannſchaft, auch
zur Nachtzeit in eine Wohnung eindringen. Außerdem darf zum Zwecke
der Verhaftung oder vorläufigen Feſtnahme der verfolgende Beamte nur
dann zur Nachtzeit in eine Wohnung eindringen, wenn dringende Gründe
dafür ſprechen daß bei längerer Verzögerung der Verfolgte ſich der Feſt
nahme ganz entziehen werde. Der Zutritt zu den von Militairperſonen
benutzten Wohnungen darf den MilitairVorgeſetzten oder Beauftragten,
behufs Vollziehung dienſtlicher Befehle, auch zur Nachtzeit nicht verſagt
werden. Das Verbot, in eine Wohnung bei Nachtzeit einzudringen be
zieht ſich nicht auf diejenigen Räume, welche die Zoll und Steuerbeam-
ten zur Vollziehung der ihnen obliegenden Reviſionen zu betreten berech
tigt ſind, ohne durch die Beſtimmungen der Zoll und Steuergeſetze auf
die Tageszeit beſchränkt zu ſein.

S. 11. Hausſuchungen dürfen nur in den Fällen und nach den For
men des Geſetzes unter Mitwirkung des Richters oder der gerichtlichen
Polizei und, wo dieſe nicht eingeführt iſt, der Polizei Kommiſſarien
oder der Kommunal oder der Ortspolizei Behörde geſchehen. Sie müſ
ſen, ſo weit dies geſchehen kann, unter Zuziehung des Angeſchuldigten
oder der Hausgenoſſen erfolgen.

S. 12. Das Verbot, Hausſuchungen bei Nachtzeit vorzunehmen
(H. 8.) findet keine Anwendung: 1) auf die Wohnungen der Perſonen,
welche durch ein Straferkenntniß unter Polizei Aufſicht geſtellt ſind
2) auf Orte, welche der Polizei als Schlupfwinkel des Hazardſpiels, als
Herbergen und Verſammlungs-Orte von Verbrechern, als Niederlagen
verbrecheriſch erworbener Sachen oder als Aufenthaltsorte lüderlicher
Frauenzimmer bekannt find; 3) wenn dringende Gründe dafür ſprechen,
daß bei längerer Zögerung die in einer Wohnung befindlichen Gegenſtän
de, in Bezug auf welche eine ſtrafbare Handlung begangen worden, oder
die daſelbſt vorhandenen Beweiswittel abhanden gebracht oder gefährdet
werden möchten.

S. 13. Jn den Landestheilen, in welchen bisher die Stellung unter
Polizeiaufſicht durch ein Straferkenntniß nicht ſtattgefunden hat find
Hausſuchungen bei Nachtzeit in den Wohnungen derjenigen Perſonen zu
läſſig, welche vor dem Eintritt der Geſetzeskraft des Geſetzes, die Stel
lung unter Polizeiaufſicht betreffend vom 12. Februar d. J. wegen Dieb
ſtahls, Raubes Hehlerei oder wegen Contrebande oder Zolldefraudation
in den Fällen der 3, 4, 11, Nr. 2 88. 13, 14, 15, 24 des Zollſtraf
geſetzes vom 23. Januar 1838 zu einer ſechswöchentlichen oder zlängeren
zeitigen Freiheitsſtrafe von einem Kollegialgerichte verurtheilt ſind. Die
Befugniß zu nächtlichen Hausſuchungen in den Wohnungen dieſer Perſo-
nen dauert von dem Tage, an welchem die Freiheitsſtrafe verbüßt wor-
den iſt, mindeſtens ein Jahr, in denjenigen Fällen, in welchen auf eine
längere als einjährige Freiheitsſtrafe erkannt worden, jedoch während
eines der erkannten Freiheitsſtrafe gleichkommenden Zeitraums. Den Per
ſonen, welche in den vorſtehend bezeichneten Fällen wegen Contrebande
oder Zolldefraudation verurtheilt ſind, kann von der Polizei-Behörde auch
unterſagt werden bei Vermeidung einer Polizeiſtrafe von 2 bis 5 Rthlrn.
oder Gefängnißſtrafe bis zu acht Tagen, während der von der Polizei
Behörde zu beſtimmenden Stunden der Nachtzeit (H. 8.) ihre Wohnungen
zu verlaſſen. Die vorſtehenden Beſtimmungen ſinden, ſo weit dieſelben
die wegen Contrebande oder Zolldefraudation verurtheilten Perſonen be
treffen, auch auf den Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Köln An
wendung.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beige
drucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 12. Februar 1850.
(gez-) Friedrich Wilhelm.

Graf von Brandenburg. von Ladenberg,
von Strotha. von der Heydt. von Rabe.

Simons. von Schleinit.
Berlin, d. 15. Febr. Die erſte Kammer trat 1) dem

Berichte des Geſammtvorſtandes, ihre Genehmigung zur gericht-
lichen Verfolgung eines Blattes, worin die Kammer geſchmaht
worden iſt, zu verſagen, bei, obſchon der Abgeordnete Graf
Dork auf gerichtliche Beſtrafung drang, damit „das An
ſehen der Kammer aufrecht erhalten“ werde. 2) Der Ab-
geordnete von Vincke hatte den Antrag geſtellt, an Orten wo
ſich keine königlichen Richter oder Gerichte befänden, ſollten Ge
meindegerichte eingeſetzt werden, damit „die Lücke ausgefüllt
würde, welche zwiſchen der neuen Gemeindeordnung und der
Juſtizverfaſſung notoriſch beſtehe.“ Eine Kommiſſion ſtattete

(Gegengez.)
von Manteuffel.

darüber ihren Bericht ab und trug darauf an, daß der Antrag des
Abg. Vincke den Miniſterien des Jnnern und der Juſtiz zur
Berückſichtigung und eventuellen Vorlage eines Geſetzentwurfs
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überwieſen würde. Die Kammer erhob dieſen Antrag zum Be
ſchluß. 3) Der Bericht der Kommiſſion über den Geſetzent-
wurf, die auf Muühlengrundſtücken haſtenden Reallaſten betref
fend, gab zu kurzen, ober reſultatloſen Debatten Anlaß und
der Entwurf, wie er aus den Beſchlüſſen der zweiten Kammer
hervorgegangen war, erhielt mit nur wenigen unweſentlichen
Abänderungen die Zuſtimmung der Verſammlung.

Die zweite Kammer diskutirte die Gemeindeordnung bis
zum Schluß derſelben ſie erklärte ſich in der Regel für die
Anträge ihrer Kommiſſion, und es war nur die äußerſte Rechte,
welche einige Plaänkeleien, z. B. gegen das Prinzip der Freizü

Kunſt-Nachricht.
Bei unſerem Stadttheater iſt von Neuem ein Gaſt einge

troffen, auf dem noch ſpeziell aufmerkſam zu machen wir für
unſere Pflicht halten. Außerdem naämlich, daß Herr Nes-
muüller als trefflicher Darſteller im komiſchen Fach überall,
beſonders in Leipzig ſich ausgezeichnet hat, iſt er auch ſelbſt
productiver Schriftſteller. Jn ſeinen „Zillerthalern“, welche
den Montag hier zur Aufführung kommen, wird das Publikum
ein ſehr gemüthliches Genrebild kennen lernen, das beſonders
durch ſeine volksthümlichen und nationalen Melodieen warm zum
Herzen ſpricht. Moöge ein zahlreicher Beſuch dem Gaſt ein gro

gigkeit, verſuchte, aber damit ſcheiterte. Nach Beendigung der
Berathung über das Gemeindegeſetz wurden die Aenderungen

ßes Publikum zuführen es als ein dankbares wieder ſcheiden
zu laſſen, wird ſeine angenehme Sorge ſein. Herr Director

geprüft, welche die erſte Kammer mit dem Geſetzentwurfe über Bredow giebt durch Herbeiziehung dieſes Gaſtes einen neuen
Ablöſung der Reallaſten vorgenommen hatte. Die zweite Kam- Beweis von dem ausdauernden Bemühen, ſeinem Publikum
mer trat mit Ausnahme von zwei Fällen, den Beſchlüſſen der nach allen Seiten hin zu genügen, dieſem einen neuen Anlaß,
erſten bei.

m

Bekanntmachungen.
HolzAuction

in der Oberförſterei Zöckeritz.
Es ſollen

1) im Unterforſte Greppin,
Forſtort Pfählermark,

circa
4 Stuück Birken,

10 mwelirte und weiche Scheit-
klaftern,

8 weiche Knuppelklaftern,
100 melirte u. weiche Reisklaftern, und

4 Schock Dornen,
Donnerstag den 21. d. M. Vor-
mittags 11 Uhr am Achtſtücken-
wege, unweit des Forſthauſes

Pfählermark;
un

2) im Unterforſte Stackendorff
circa

340 kieferne Bauſtamme,

120 Reisklaftern,
70 RFeiäsklaftern,

Freitag den 22. d. M. Vormit

liangſtens zu Oſtern in einem ähnlichen Ge-
ſchaft eine gut bezahlte Stellung, wenn
ſie ihre Brauchbarkeit, Ehrlichkeit und Mo-
ralität gehörig nachweiſen kann.

here bei Frau Kupfer in Merſeburg.

längere Zeit dem Laden und Gaſtwirthſchaft
vorgeſtanden, ſucht ſogleich eine Stelle durch

Frau Möbius, Trodel Nr. 782.

zwei braune Hüühnerhunde, eine alte Hun-
3 melirte (erlene) Knuppelklaftern, und din und ein junger

tags 10 Uhr am Häuschen im
Stackendorfer Buſche

meiſtbietend verkauft werden.
Kaufluſtige werden hierzu eingeladen,

mit dem Bemerken, daß ſogleich nach dem
Schluſſe der ad 2 genannten Verſteigerung
die daſelbſt erſtandenen Holzer im Häus-
chen bezahlt werden kounnen, ſo wie daß
die betreffenden Foörſter angewieſen ſind,
das zum Ausgebote kommende H
3 letzten Tagen vorher denjenigen welche
es wünſchen, vorzuzeigen.

Zöckeritz, den 11. Februar 1850.
Königl. Oberförſterei.

Mittwoch den 20. März Bürgerver-
ſammlung in Wettin bei Gruneberg.

olz in den

ſtets friſch bei

jenem Bemühen mit Anerkennung entgegenzukommen.

Ein ſtarker, reell gebauter zweiſpaänniger Rollwagen wird zu

kaufen geſucht von Carl Näaäu mann.
Friſch empfing feinſte holl. Heringe, in Schocken und einzeln auffallend

billig, ſehr ſchöne Neunaugen, große Citronen, feinſte Brab. Sardellen
Louis Böttger in Wettin.

Eine Laden-Mamſell, die ſchon Eine geſunde Amme von auswarts ſucht
im Material Waaren Geſchäft längere ſobald als möglich einen Dienſt. Das
Zeit gearbeitet, findet zum 1. März oder Nähere alter Markt Nr. 544, eine Treppe

hoch.

Ein Kellner fürs Billard wird geſucht
„Stadt Hamburg.

m —S

Das Na-
e rm

Handlungs-Commis verſchiedener
Branchen finden Plazement durch das mer-
kantiliſche Agentur-Bureau, Kochſtraße
Nr. 55 in Berlin.

Ein tüchtiges Mädchen, welches ſchon

ne

angemeſſene Belohnung zu

DTAZAZ T ZZZTZZD)

nen Herz“ vor dem Klausthor.

Bekanntmachung.
Veredelte Aepfel-, Birnen und Süß-

kirſchbäume, Zwergbäume, Pflaumen und
Sauerkirſchbaume, 7 8 Fuß hohe Ka-
ſtanien, Zjaährige Eſchen und Spargel-
pflanzen ſind zu haben bei dem Gärtner
Worg in Sagisdorf bei Halle.

Am Freitag den 15. d. M. haben ſich

und, verlaufen dem
Wiederbringer dieſer Hunde ſichert eine

Harsleben.
Koeckern bei Zörbig.

g

e e

FamilienNachrichten.
Todes- Anzeige.

Heute Morgen 2 Uhr entſchlief nach
jahrelangen ſchweren Leiden in ihrem 76.
Lebensjahre meine mir unvergeßliche gute
Mutter, Frau Roſine Hempel geb.
Keidel. Sie folgt dem erſt vor 16 Wo-
chen vorangegangenen Vater. Dieſe trau
rige Nachricht zeigt theilnehmenden Ver
wandten und Freunden ergebenſt an

die tiefbetrubte Tochter
Marie Hempel.

Halle, d. 16. Februar 1850.

Wohnungs Geſuch.
Jn freundlicher Gegend der Stadt wird

fur Oſtern oder Johanni d. J. eine Bel
Etage, beſtehend aus circa 4 Stuben nebſt
Zubehör, zum ohngefaäähren Preiſe von
100 zu miethen geſucht. Gefällige
Offerten bei Herrn Zumpe im „golde-

Einen Lehrling ſucht ſogleich oder zu
Oſtern Tempel, Schuhmachermeiſter,

Barfüßerſtraße Nr. 121.
Die Gärtnerſtelle in Gleſien iſt beſetzt. S

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.
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